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	Gemeinde Eggenstein-Leopoldshafen
Ordnungsamt
Friedrichstraße 32
76344 Eggenstein-Leopoldshafen




Antrag auf Erteilung einer Gestattung nach
 §12 Gaststättengesetz (GastG)Öffnungszeiten


	Bezeichnung der Veranstaltung

	[bookmark: Text1][bookmark: _GoBack]     

	Veranstaltungszeitraum (Datum)

	[bookmark: Text2]     

	Veranstalter

	     




Vorbemerkungen:

Eine Gestattung ist grundsätzlich immer dann erforderlich, wenn aus besonderem Anlass eine Bewirtung erfolgt und bei dieser Gelegenheit aloholhaltige Getränke zum Verzehr an Ort und Stelle angeboten werden.

Findet die Veranstaltung in Gebäuden der Gemeinde (z.B. Rheinhalle) oder auf Gemeindefläche (Achtung: auch von der Gemeinde gepachtete Flächen!) statt, ist im Vorfeld zu dieser gaststättenrechtlichen Erlaubnis die Genehmigung des Bau- und Liegenschaftsamtes, Fachbereich Gebäudemanagement, über die Nutzung der Örtlichkeit schriftlich zu beantragen. Als Ansprechpartner steht Ihnen hier Frau Weinbrecht unter der Telefonnummer 0721/97886-49 oder unter g.weinbrecht@egg-leo.de zur Verfügung.
Die Antragsformulare finden Sie auch auf der Homepage der Gemeinde unter www.egg-leo.de. 

Die gaststättenrechtliche Gestattung ist zusammen mit dem Antrag auf Überlassung der Örtlichkeit spätestens 6 Wochen vor der Veranstaltung beim Bürgermeisteramt zu beantragen. Sie wird in der Regel zusammen mit der Entscheidung über die Überlassung der Örtlichkeit durch das Gebäudemanagement an den Antragsteller ausgestellt. 

Bei größeren Veranstaltungen sowie bei Veranstaltungen, die in dieser Form in der Vergangenheit noch nicht durchgeführt wurden (neue Veranstaltung, neues Veranstaltungsgelände) empfehlen wir dem Veranstalter spätestens 3 Monate vor Beginn der Veranstaltung mit dem Bürgermeisteramt in einer gemeinsamen Besprechung die Sicherheitsfragen abzuklären.

Es wird versichert, dass die erhobenen Daten ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen erhoben und ausschließlich an die hierzu ermächtigten Stellen (z.B. Finanzamt) weitergegeben werden. Eine Weitergabe an sonstige Dritte erfolgt nicht.

1. Antragsteller

a.) Juristische Person oder nicht rechtsfähiger Verein

	Name des Vereins oder der juristischen Person

	     

	Anschrift

	     

	Name, Vorname des Vertreters, auf den die Gestattung ausgestellt werden soll

	     




	Anschrift

	     

	Erreichbarkeit (Handy, E-Mail)
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b.) natürliche Person oder falls abweichend von a) andere Person die erreichbar ist

	Name, Vorname

	     

	Anschrift

	     

	Erreichbarkeit (Handy, E-Mail)

	     




2. Anlass der Veranstaltung

	     




3. Veranstaltungsort (bitte Räumlichkeit bzw. Platz näher beschreiben)

☐ Rheinhalle
☐ Saal	☐ Foyer

☐ Sporthalle
☐ Halle A	☐ Halle B	☐ Hermann-Übelhör-Sporthalle

☐ auf Grundstück (Adresse, Flst.-Nr.      )
☐ Zelt	☐ vorhandenes Gebäude (z.B. Vereinsheim)
☐ Sonstige Erläuterungen

	     




4. Lageplan 

Findet die Veranstaltung innerhalb eines Gebäudes statt, ist der Bestuhlungs- sowie Flucht- und Rettungswegeplan für das jeweilige Gebäude maßgebend. Erstreckt sich die Veranstaltung außerdem auf angrenzendes Freigelände, ist dies mittels Lageplan darzustellen.

Für Veranstaltungen außerhalb von Gebäuden ist diesem Antrag ein Lageplan beizufügen.

Aus dem Lageplan sollen, soweit vorhanden, folgende Daten ersichtlich sein:

· Standort und Ausrichtung der Bühne.
· Ausrichtung der Beschallungsanlage inkl. Angabe der Leistung.
· Standort des Zeltes inkl. bemaßte Ein-/Ausgänge.
· Standort der Verkaufsstände.
· Bestuhlung der Veranstaltungsfläche (Biertischgarnituren etc.).
· Standort und Anzahl der sanitären Einrichtungen.
· Parkflächen und Anzahl der Besucherstellplätze.
· Zu-/Abgänge zum Veranstaltungsgelände. Sollten hier Zäune etc. aufgestellt werden bitte inkl. Bemaßung
· Größe der Veranstaltungsfläche
· Einfriedung des Veranstaltungsgeländes (Zaun, Hecke, Wasser etc.)


Entsprechende Luftbilder zur Erstellung des Lageplans stellt Ihnen die Gemeindeverwaltung gerne kostenfrei zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich hierfür an das Gebäudemanagement  oder das Ordnungsamt. Für Fragen und Detailabsprachen stehen ihnen die Mitarbeiter des Ordnungsamtes im Vorfeld gerne zur Verfügung.

☐	Ein Lageplan mit den geforderten Angaben wurde bereits dem Antrag auf Überlassung des Gemeindegebäudes/der Gemeindefläche beigefügt.

☐	Gelände und Aufbau der Veranstaltung entspricht der bereits im Jahr       genehmigten Veranstaltung. Auf den hier vorgelegten Lageplan wird verwiesen. Änderungen  haben sich nicht ergeben.

☐	Ein Lageplan ist diesem Antrag beigefügt. 


5. Beschreibung der Veranstaltung

a.) Ausschank alkoholischer Getränke:	☐ ja	☐ nein

b.) Branntweinhaltige Getränke:	☐ ja	☐ nein

Separater Barbereich:	☐ ja	☐ nein

c.) Ausgabe zubereiteter Speisen:	☐ ja	☐ nein


Folgende Speisen werden Angeboten:
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d.) Veranstaltung mit Musik	☐ ja	☐ nein

☐ Blasmusik
☐ Orchester
☐ Musik vom Band
☐ Disco mit DJ
☐ Livemusik mit Verstärker
☐ Livemusik ohne Verstärker
☐ Sonstiges

	     



e.) Veranstaltungen ohne Musik:	☐ Art der Veranstaltung (z.B. Theater):

	     




6. Zeitraum

	Wochentag
	Datum
	Uhrzeit (Beginn)
	Uhrzeit (Ende)
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7. Besucher

[bookmark: Text35]Von Seiten des Veranstalters werden        Besucher erwartet.
Die Veranstaltung ist zugelassen für Personen im Alter von

☐ unter 16 Jahren	☐ über 16 Jahren	☐ über 18 Jahren


8. Sonderaktionen

	Lasershow, Einsatz Pyrotechnik etc.
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9.Ausschankzeiten

Beginn:
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      Uhr



 
Ende:
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10. Jugendschutz (Aufenthaltsverbot)

Die Überwachung der Einhaltung des Jugendschutzes bezüglich des Aufenthaltsverbots für Jugendliche (siehe unten „allgemeinen Hinweise“ Buchstabe B) wird wie folgt gewährleistet:

☐	Kontrollen am Eingang zum Veranstaltungsraum/-platz
☐	Ausgabe von Armbändchen 


11. Jugendschutz (Alkoholverbot, Tabakverbot)

Die Überwachung der Einhaltung des Jugendschutzgesetzes bezüglich des Alkohol- und Tabakverbotes (siehe „allgemeinen Hinweise“ Buchstabe B und C) wird wie folgt gewährleistet:

☐	durch ständige Kontrollen im Thekenbereich 
☐	durch den Ordnungsdienst
☐	Sonstiges:

	[bookmark: Text39]     




12. Ordnungsdienst

Die Kontrolle der Einhaltung des Jugendschutzes sowie der Sicherstellung der Sicherheit der Gäste während der Veranstaltung obliegt dem Veranstalter. Die Aufgabe kann einem Dritten, z.B. einer Sicherheitsfirma, übertragen werden.


☐	Der Ordnungsdienst wird vom Veranstalter übernommen
Als Ansprechpartner steht hier zur Verfügung

	Name, Vorname des Ansprechpartners:
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	Anschrift:
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	Erreichbarkeit während der gesamten Veranstaltung
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☐	Der Ordnungsdienst wird von einer privaten Sicherheitsfirma übernommen.


Als Ansprechpartner steht hier zur Verfügung:

	Firmenname:

	[bookmark: Text43]     

	Firmenanschrift:
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	Name des Verantwortlichen während der gesamten Veranstaltung:
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	Erreichbarkeit des Verantwortlichen während der gesamten Veranstaltung:
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	Anzahl der eingesetzten Sicherheitskräfte:
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Zusätzlich Hinweise:

a.) Feuerwerk
Das Abbrennen eines Feuerwerks bedarf i.d.R. einer separaten Genehmigung. Antragsformulare erhalten Sie im Ordnungsamt.

b.) Straßensperrungen
Wirkt sich Ihre Veranstaltung auf den öffentlichen Verkehrsraum (Gehwege, Straßen, Wege etc.) aus oder wird die Einrichtung eines Parkverbotes benötigt, bedarf es der Beantragung einer sogenannten verkehrsrechtlichen Anordnung bei der Straßenverkehrsbehörde des Landratsamtes Karlsruhe Antragsformulare hierzu erhalten Sie im Ordnungsamt. 

	Ort, Datum
	Unterschrift Antragsteller
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A. Allgemeines

a) Gaststättengesetz (GastG)

Allgemeines zur Gestattung

Aus besonderem Anlass kann der Betrieb eines erlaubnisbedürftigen Gaststättengewerbes unter erleichterten Voraussetzungen vorübergehend auf Widerruf gestattet werden. Einer Gestattung nach § 12 GastG bedarf es, wenn vorübergehend gewerbsmäßig Alkohol außerhalb einer bestehenden, erlaubten Gaststätte zum Verzehr an Ort und Stelle verabreicht wird. Bei der gewerbsmäßigen Verabreichung alkoholischer Getränke muss Gewinnerzielungsabsicht, Selbständigkeit und Fortsetzungsabsicht vorliegen. 

Wer an mehr als 12 Tagen im Jahr am selben Ort gewerbsmäßig alkoholische Getränke verabreicht, bedarf einer Erlaubnis nach § 2 GastG (Vollkonzession).

Eine Gestattung kann durch die Gemeinde auf die Dauer von maximal 4 Tagen bewilligt werden.


Verbot Alkoholmissbrauch fördernder Angebote

Nach dem seit dem 01.03.2010 in Kraft getretenen Landesgaststättengesetz gilt folgendes:
„Es ist verboten, alkoholische Getränke in einer Weise anzubieten oder zu vermarkten, die geeignet ist, dem Alkoholmissbrauch oder übermäßigem Alkoholkonsum Vorschub zu leisten.“ Veranstaltungen, die diesem Verbot widersprechen, dürfen nicht erlaubt werden.

b) Sonn- und Feiertagsgesetz (FTG)

Veranstaltungen, für die eine Gestattung erforderlich ist, werden nach § 7 und § 9 FTG an Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen (Ausnahme 1. Mai und 3. Oktober) erst nach der Zeit des Hauptgottesdienstes zugelassen.

Gestattungen nach § 12 GastG werden nach § 8 FTG nicht erteilt am:
· Karfreitag ab 00:00 Uhr bis 24:00 Uhr
· Totengedenktag (Sonntag vor dem 1. Advent) ab 03:00 Uhr bis 24:00 Uhr

Tanzveranstaltungen sind an folgenden Tagen von 00:00 Uhr bis 24:00 Uhr verboten:
· Gründonnerstag,
· Karfreitag,
· Karsamstag,
· Erster Weihnachtstag.

Tanzveranstaltungen sind an folgenden Tagen von 03:00 Uhr bis 24:00 Uhr verboten:
· Allerheiligen,
· Allgemeinen Buß- und Bettag,
· Volkstrauertag,
· Totengedenktag,
· 24. Dezember.


An den übrigen Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen mit Ausnahme des 1. Mai und des 3. Oktober sind öffentliche Tanzunterhaltungen von 3 Uhr bis 11 Uhr grundsätzlich verboten.

c) Benutzung öffentlicher Gebäude oder öffentlicher Flächen

Soweit öffentliche Gebäude oder Flächen benutzt werden, sind die jeweils geltenden Vertragsbedingungen und Benutzungsordnungen zu beachten. Ansprechpartner ist hier das Gebäudemanagement der Gemeinde Eggenstein-Leopoldshafen
B. Jugendschutzrechtliche Vorschriften

Nach dem Jugendschutzgesetz (JuSchG) sind
a) Kinder Personen, die noch nicht 14 Jahre alt sind und
b) Jugendliche, die 14 aber noch nicht 18 Jahre alt sind.

Insbesondere ist darauf zu achten, dass

· Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren der Aufenthalt bei Veranstaltungen, die der gaststättenrechtlichen Erlaubnis (Gestattung) bedürfen, verboten ist, es sei denn, sie sind in Begleitung einer personensorgeberechtigten oder erziehungsbeauftragten Person.

· Jugendlichen ab 16 Jahren der Aufenthalt bei Veranstaltungen, die der gaststättenrechtlichen Erlaubnis (Gestattung) bedürfen, ab 24:00 Uhr verboten ist, es sei denn, sie sind in Begleitung einer personensorgeberechtigten oder erziehungsbeauftragten Person.

· an Kinder und Jugendliche kein Branntwein, keine branntweinhaltige Getränke (wie 
z. B. Alkopops) oder Lebensmittel, die Branntwein in nicht nur geringfügiger Menge enthalten, abgegeben werden dürfen. Auch der Verzehr solcher Getränke und Lebensmittel ist für diesen Personenkreis in der Gaststätte verboten.

· an Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren auch keine anderen alkoholischen Getränke abgegeben werden dürfen oder der Verzehr solcher Getränke in der Gaststätte gestattet werden darf, es sei denn, sie sind in Begleitung einer personensorgeberechtigten Person.


C. Nichtraucherschutz

a)	des Bundes
(§ 10 des Jugendschutzgesetzes)

In Gaststätten, Verkaufsstellen oder sonst in der Öffentlichkeit dürfen Tabakwaren an Kinder oder
Jugendliche weder abgegeben werden noch darf ihnen das Rauchen gestattet werden.


b)	des Landes Baden-Württemberg
(§ 7 Landesnichtraucherschutzgesetz)

In Gaststätten ist das Rauchen untersagt. Gaststätten im Sinne dieses Gesetzes sind Betriebe, die Getränke oder zubereitete Speisen zum Verzehr an Ort und Stelle verabreichen, wenn der Betrieb jedermann oder bestimmten Personen zugänglich ist und den Vorschriften des Gaststättengesetzes unterliegt.

Dies gilt nicht für Bier-, Wein- und Festzelte sowie die Außengastronomie und die im Reisegewerbe betriebenen Gaststätten. 

c)  In den Gebäuden der Gemeinde Eggenstein-Leopoldshafen herrscht generelles Rauchverbot.
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